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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 11. Dezember 2025 Teil 11

290. Verordnung: Festsetzung des Mindestlohntarifs fiir Hausbesorgerinnen und
Hausbesorger fiir Salzburg

290. Verordnung des Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der der Mindestlohntarif fiir
Hausbesorgerinnen und Hausbesorger fiir Salzburg festgesetzt wird

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz ist gemél § 22 Abs. 1 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 22/1974, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 75/2025 erméchtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfahigen
Korperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, wenn fiir den betreffenden Wirtschaftszweig kein
Kollektivvertrag wirksam ist.

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz hat mit Beschluss vom 10. Dezember 2025 nach Durchfithrung einer
Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif festgesetzt:

Mindestlohntarif
fiir Hausbesorgerinnen und Hausbesorger — Salzburg

M 18/2025/XXV1/99/18
Geltungsbereich
§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt:
1. Rdumlich: fiir das Bundesland Salzburg;

2. personlich wund fachlich: fiir Hausbesorgerinnen wund Hausbesorger, auf die das
Hausbesorgergesetz, BGBI. Nr. 16/1970, Anwendung findet und deren Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber,

a) die in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Hausbesorgerinnen und
Hausbesorgern nicht Mitglieder einer kollektivvertragsfahigen Korperschaft sind oder

b) wenn diese nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kollektivvertragsfiahigkeit erlangen
oder einer kollektivvertragsfihigen Korperschaft beitreten, solange fiir sie kein
Kollektivvertrag abgeschlossen wird.

Dienstleistungen nach §§ 3 und 4 Abs. 1 Hausbesorgergesetz

§ 2. (1) Das von der Hauseigentiimerin bzw. vom Hauseigentiimer an die Hausbesorgerin bzw. den
Hausbesorger monatlich zu leistende Entgelt fiir die nach den §§3 und4 Abs.1 des
Hausbesorgergesetzes zu erbringenden Dienstleistungen wird in einer Hohe festgesetzt, die sich aus
folgenden Anteilen ergibt:

1. fiir Wohnungen je Quadratmeter Nutzfldche 0,3743 €,
2. fiir andere Raumlichkeiten je Quadratmeter Nutzfliche 0,3743 €,

3. fir das Reinigen der Gehsteige und deren Bestreuung bei Glatteis je Quadratmeter
Gehsteigfliche 0,6839 €.

In den Hausern mit Holzstiegen erhoht sich das Entgelt, das sich aus Z 1 und 2 ergibt, um 10%.

(2) Der von der Hauseigentiimerin bzw. vom Hauseigentiimer an die Hausbesorgerin bzw. den
Hausbesorger gemil3 § 8 des Hausbesorgergesetzes monatlich als Zuschlag zum Entgelt zu leistende
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Materialkostenersatz (einschlielich Umsatzsteuer) wird mit 20% der sich aus Abs.1 Z1 und?2
ergebenden Hohe des Entgeltes festgesetzt.

(3) Das gemédl3 § 10 des Hausbesorgergesetzes an die Hausbesorgerin bzw. den Hausbesorger oder
eine bestellte Vertreterin bzw. einen bestellten Vertreter zu entrichtende Sperrgeld wird fiir die
Inanspruchnahme der Dienste der Hausbesorgerin bzw. des Hausbesorgers vor 24 Uhr mit 6 € und fiir die
Inanspruchnahme der Dienste nach 24 Uhr mit 7 € festgesetzt.

(4) Die sich aus den Abs.1 und2 ergebende Gesamtsumme des errechneten Entgeltes ist
kaufméannisch auf 10 Cent zu runden.

Dienstleistungen nach § 4 Abs. 3 Hausbesorgergesetz

§ 3. (1) Der Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger gebiihrt neben dem Entgelt, das ihr bzw. ihm
aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 12 des Hausbesorgergesetzes zugesichert ist, bei folgenden an einem Haus
durchgefiihrten Arbeiten nachstehendes Entgelt, wobei sich dieses zusitzliche Entgelt aus der Summe fiir
die Wohnnutzflachen und anderen Rédumlichkeiten (plus 20% Materialkostenersatz) zusammensetzt:

1. Einmal noch je das zweifache Entgelt:

a) bei Renovierung oder Instandsetzung der AuBenfassade, Anbringen einer Wérme- oder
Schallisolierung, wobei, wenn nur einzelne Fassaden betroffen sind, der auf diese entfallende
aliquote Teil gebiihrt. Bei Hausern in der Zeile bilden die Vorder- und Hinterfassade 100%.

b) bei Ausmalen des Stiegenhauses, wobei, wenn mehrere Stiegenhduser vorhanden sind, aber
nur einzelne davon ausgemalt werden, der auf diese entfallende aliquote Anteil gebiihrt.

c¢) bei Legung einer durchgehenden Steigleitung ober Verputz oder unter Verputz. Bei Legung
einer Leitung fiir einzelne Stockwerke oder Stiegen, gebiihrt der aliquote Teil.

d) bei nachtriglichem Einbau von Aufziigen. Bei etwaiger Aliquotierung analog lit. b.

2.a) Das Entgelt fiir Arbeiten nach Z 1 ist grundsitzlich nach Fertigstellung der jeweiligen
Arbeiten fillig. Bei einer Sanierungsdauer von mehr als drei Monaten ist die Hélfte des
Entgelts nach Z 1 mit der Lohnauszahlung fiir den vierten Monat nach Beginn der
tatsdchlichen Bauarbeiten auszuzahlen, die andere Hélfte nach Fertigstellung der Arbeiten.

b) Endet das Hausbesorgerdienstverhéltnis vor Abschluss der in Z 1 angefiihrten Arbeiten, dann
gebiihrt der Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger das Entgelt anteilsmiBig fiir die bereits
erbrachten Dienstleistungen.

¢) Miissen Reinigungsarbeiten nach Z 1 aus besonderen Griinden an Sonn- und Feiertagen
durchgefiihrt werden, gebiihrt hiefiir ein zusétzliches Entgelt von 13,26 € je Stunde.

(2) Fiir auBerordentliche andere vereinbarte Arbeiten gebiihrt ein Stundenlohn von 13,26 €. Dieser
erh6ht sich auf 26,52, wenn die Arbeiten aus besonderen Griinden in den Nachtstunden bzw. an Sonn-
und Feiertagen zu verrichten sind. Dieses Entgelt ist spitestens bis zum 10. des Folgemonats zu bezahlen.
Dieser Stundenlohn gilt nur insoweit, als nicht im Mindestlohntarif fiir die Betreuung und Bedienung von
Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften, M 19/2025/XXV1/99/19, andere Entgeltsétze festgesetzt
sind.

(3) Fiir die einmal wochentliche Reinigung einer von den Hausparteien beniitzten Toilette gebiihrt
von jeder dieser Parteien monatlich 33,37 € Entgelt, fiir die Reinigung einer Toilette bei Waschkiichen ist
bei Bedarf monatlich ein Entgelt von 81,47 € zu leisten.

(4) Fiir eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen (insbesondere Blut, Urin,
Kot, Erbrochenes) in allgemein zugénglichen Rdumen gebiihrt pro Beseitigung ein Pauschalbetrag von
87,58 €. Fiir eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen in allgemein zugénglichen
Auflenanlagen (Rasenfldche, Gehsteig, etc.) gebiihrt pro Beseitigung ein Pauschalbetrag in Héhe von 50%
des vorstehenden Pauschalbetrages.

(5) Beim Entgelt nach Abs. 1 bis 4, soweit es sich um Reinigungsarbeiten handelt, wird der gemél
§ 8 des Hausbesorgergesetzes jeweils geltende Zuschlag fiir die Beschaffung des Reinigungsmaterials
hinzugerechnet.

(6) Wird eine iiber die im §4 Abs.1, 3 und4 des Hausbesorgergesetzes hinausgehende
Anwesenheitspflicht vereinbart, so gebiihrt ein Stundenlohn von 8,74 €. An Sonn- und Feiertagen erhoht
sich dieser Stundenlohn um 100%.

(7) Fir die Betreuung einer maschinellen Waschkiiche (Reinigung, Wartung und Beaufsichtigung
der Maschinen und des Waschraumes gemil §4 Abs.3 Hausbesorgergesetz) gebiihren pro
Waschmaschine samt allfdlligen Zusatzmaschinen 27,63 € monatlich. Wird von der Betreuerin bzw. vom
Betreuer ein Inkasso fiir die Beniitzung der Einrichtungen durchgefiihrt, so gebiihrt aulerdem ein Entgelt
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von 3% der einkassierten Summe. Wenn jedoch die Berechnung des Entgeltes durch die Hausbesorgerin
bzw. den Hausbesorger aufgrund des Verbrauches von Strom oder Gas erfolgt, gebiihrt ein Entgelt von
5% der einkassierten Summe.

(8) Fiir die Reinigung von Miillschachtrdumen sowie das Auffiillen und Auswechseln der
Miilltonnen sowie fiir die Reinigung von Miillabstellpldtzen gebiihrt ein monatliches Pauschale, dessen
Hohe nach der tatsdchlichen Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung des unter Abs. 2 festgelegten
Stundenlohnes zu errechnen ist.

Gehsteigreinigung

§ 4. Fiir die Reinigung von Gehsteigen und Gehwegen, sofern sie nicht schon in die Berechnung des
Entgeltes nach § 2 Abs. 1 Z 3 einbezogen sind, also soweit deren Reinigung und Bestreuung bei Glatteis
der Hauseigentiimerin bzw. dem Hauseigentiimer nach den bestehenden Vorschriften nicht obliegt (z. B.
Gehsteige in Wohnhausanlagen), gebiihrt je Quadratmeter Gehsteigfliche die gemédl §2 Abs. 1 Z3
festgesetzte Entlohnung. Parkplitze und Zufahrten zu diesen sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration

§ 5. (1) Der Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger gebiihren in jedem Jahr ein Urlaubszuschuss in
der Hohe der fiir den Monat Mai gebiihrenden Entlohnung (ausgenommen Entlohnung zu § 3 Abs. 1 Z 1,
Abs. 2 und 4) und eine Weihnachtsremuneration in der Hohe der fiir den Monat November gebiihrenden
Entlohnung (ausgenommen Entlohnung zu §3 Abs.1 Z 1, Abs.2 und4), mindestens jedoch ein
Urlaubszuschuss und eine Weihnachtsremuneration in der Hohe von je einem Zwdlftel des Jahresbezugs.

(2) Der Urlaubszuschuss ist bei Antritt des Urlaubes, spétestens jedoch mit der Auszahlung des fiir
Juni zustehenden Lohnes, die Weihnachtsremuneration ist spitestens bis zum 30. November eines jeden
Jahres auszuzahlen.

(3) Beginnt oder endet das Arbeitsverhiltnis wihrend des Kalenderjahres, so gebiihren der
Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration entsprechend der
in diesem Kalenderjahr zuriickgelegten Dienstzeit anteilsmafig.

Begiinstigungsklausel
§ 6. Bestehende giinstigere Vereinbarungen werden durch diesen Mindestlohntarif nicht beriihrt.
Geltungstermin
§ 7. Dieser Mindestlohntarif 4dndert den Mindestlohntarif vom 2. Dezember 2024,
M 18/2024/XXV1/99/18, BGBI. II Nr. 333/2024, und tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft.

Lukowitsch
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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 11. Dezember 2025 Teil 11

288. Verordnung: Festsetzung des Mindestlohntarifs fiir die Betreuung und Bedienung von
Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften fiir Salzburg

288. Verordnung des Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der der Mindestlohntarif fiir die
Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften fiir
Salzburg festgesetzt wird

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz ist gemifB3 § 22 Abs. 1 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 22/1974, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBIL. I Nr. 75/2025 ermichtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfahigen
Korperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, wenn fiir den betreffenden Wirtschaftszweig kein
Kollektivvertrag wirksam ist.

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz hat mit Beschluss vom 10. Dezember 2025 nach Durchfiihrung einer
Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif festgesetzt:

Mindestlohntarif

fiir die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf
Liegenschaften/Salzburg

M 19/2025/XXV1/99/19
Geltungsbereich

§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt:

1. Rdumlich: fiir das Bundesland Salzburg;

2. personlich: fiir Personen, die mit der Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen
auf Liegenschaften (Hauser mit Wohnungen und sonstigen Rdumlichkeiten) beauftragt wurden
und deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,

a) die in ihrer Eigenschaft als Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer nicht Mitglieder einer
kollektivvertragsfahigen Korperschaft sind oder

b) wenn diese nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kollektivvertragsfahigkeit erlangen
oder einer kollektivvertragsfahigen Korperschaft beitreten, solange fiir sie kein
Kollektivvertrag abgeschlossen wird;

3. fachlich: nur fiir die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf

Liegenschaften (H&user mit Wohnungen und sonstigen Réumlichkeiten) durch die unter Z 2
genannten Personen.

Betreuung von Aufziigen

§ 2. (1) Die unter § 1 Z 2 genannten Personen erhalten, falls sie mit der Betreuung eines Aufzuges
beauftragt wurden, fiir die Betreuung eines Aufzuges monatlich von der Dienstgeberin bzw. vom
Dienstgeber einen Pauschalbetrag von 161,02 €. Dieser Betrag erhoht sich in Wohnhdusern mit mehr als
sieben Geschossen fiir jedes weitere Geschofl um 14,06 €.

(2) Unter Betreuung ist die tdgliche Uberpriifung des Aufzuges (Priifungsfahrt) sowie die
notwendige Reinigung und Wartung des Aufzuges und des Maschinenhauses zu verstehen.
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Freizeiteinrichtungen

§ 3. (1) Fiir die Betreuung von Terrassenbddern, Hallenbddern und Saunas gebiihrt ein monatliches
Pauschale, dessen Hohe nach der tatsdchlichen Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung eines
Stundenlohnes von 16,75 € zu entrichten ist. Fiir die Wasseraufbereitung mit Chemikalien gebiihrt ein
Stundenlohn von 18,75 €. An Sonn- und Feiertagen hat eine solche Betreuung zu entfallen. Wird eine
solche Betreuung an Sonn- und Feiertagen vereinbart, gebiihrt hiefiir ein Zuschlag von 100%.

(2) Fiir die Betreuung von Hobbyrdaumen, Spielpldtzen und dhnlichen Einrichtungen gebiihrt ein
monatliches Pauschale, dessen Hohe nach der tatsdchlichen Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung
eines Stundenlohnes von 12,74 € zu errechnen ist. Wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer ein
Inkasso fiir die Beniitzung der Einrichtungen durchgefiihrt, so gebiihrt auerdem ein Entgelt von 5% der
einkassierten Summe.

Griinflichen und Gartenanlagen

§ 4. (1) Fiir das Reinigen (z. B. Entfernen von Papierabfillen) gebiihren 0,4331 €, fiir das Bewéssern
0,4161 € und das maschinelle Mdhen samt Entfernen des Grases 0,6827 € je Quadratmeter Griinfldche
jéhrlich aufgeteilt auf zwolf Monatsbetrdge. Der rechnerisch ermittelte Endbetrag ist auf die zweite
Dezimalstelle kaufménnisch zu runden.

(2) Fiir das Betreuen von Béumen und Strduchern, Blumenbeeten usw. sowie das Entfernen von
Laub und Asten und &hnliche Arbeiten gebiihrt ein monatliches Pauschale, dessen Hohe nach der
tatsdchlichen Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung eines Stundenlohnes von 16,10 € zu errechnen
ist.

(3) Die sich aus Abs. 1 ergebende Summe ist kaufménnisch auf Cent zu runden.
Betreuung von Warmwasser- und Zentralheizungsanlagen

§ 5. (1) Fiir die Betreuung von Warmwasser- und Zentralheizungsanlagen gebiihrt wihrend der
tatsdchlichen Betriebsdauer ein Grundbezug von 314,60 € monatlich.

(2) Wird eine Anlage mit gasformigen Brennstoffen beschickt, gebiihrt ein Zuschlag von 205,38 €
monatlich fiir den ersten Kessel und von 183,08 € monatlich fiir jeden weiteren Kessel.

(3) Wird eine Anlage mit fliissigen Brennstoffen beschickt, gebiihrt ein Zuschlag von 215,59 €
monatlich fiir den ersten Kessel und 192,14 € monatlich fiir jeden weiteren Kessel.

(4) Wird eine Anlage mit festen Brennstoffen beschickt, gebiihrt ein Zuschlag von 331,54 €
monatlich fiir den ersten und zweiten Kessel und von 308,61 € monatlich fiir jeden weiteren Kessel.

(5) Fiir Kleinkessel bis 80 kw, die mit fliissigen oder festen Brennstoffen betrieben werden, sind
wihrend der tatsdchlichen Betriebsdauer fiir angefangene 10 kw 53,49 € zu bezahlen; fiir Kleinkessel bis
80 kw, die mit gasformigen Brennstoffen betrieben werden, fiir angefangene 10 kw 52,03 €.

(6) Fiir die Betreuung von Warmwasser- oder Zentralheizungsanlagen, die durch ein Fernheizwerk
gespeist werden, gebiihrt wihrend der tatsdchlichen Betriebsdauer ein Betrag von 230,76 € monatlich; fiir
jede weitere Anlage oder Umformer gebiihrt wihrend der tatsédchlichen Betriebsdauer ein weiterer Betrag
von 64,62 € monatlich.

(7) Fiir die Durchfiihrung von zusitzlich angeordneten Betreuungsarbeiten (z. B. Zwischen-,
Pumpstationen usw.) sowie von allfalligen Reparaturarbeiten einfacher Art an der Anlage selbst oder an
den dazugehdrigen Teilen gebiihrt fiir jede Arbeitsstunde zusétzlich ein Betrag von 18,55 €.

(8) Steht der Betreuerin bzw. dem Betreuer einer Heizanlage mit festen Brennstoffen keine auf
Kosten der Hausinhabung betriebene Dusch- oder Badeanlage mit Warmwasser zur Verfiigung (welche
auch in der Dienstwohnung der Hausbesorgerin bzw. des Hausbesorgers sein kann), so gebiihrt zu dem
Entgelt nach Abs. 4 und 5 ein Zuschlag von 15% als Schmutzzulage.

Tief- und Palettengaragen

§ 6. Fiir die Reinigung der Tief- und Palettengaragen, einschlielich der (allenfalls) notwendigen
Wartung und Beaufsichtigung der in diesen Anlagen vorhandenen technischen Einrichtungen gebiihrt pro
Quadratmeter der zu reinigenden Boden(Nutz-)fliche monatlich ein Entgelt in der in § 2 Abs. 1 Z 2 des
Mindestlohntarifs fiir Hausbesorgerinnen und Hausbesorger M 18/2025/XXV1/99/18, festgesetzten Hohe.

Entgelt fiir Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter

§ 7. (1) Haus- oder wohnhausanlagenfremden Personen, die nicht dem Hausbesorgergesetz
unterliegen, aber Anlagen nach § 1 dieses Mindestlohntarifes betreuen, gebiihrt fiir die Durchfithrung von
Arbeiten (wenn sie mit der Hauseigentiimerin bzw. dem Hauseigentiimer oder Hausverwalterin bzw.
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Hausverwalter ein derartiges Dienstverhéltnis vereinbaren) im Rahmen der Normalarbeitszeit (§ 3
Arbeitszeitgesetz) ein Stundenlohn, und zwar

1. Haustechnikerinnen bzw. Haustechnikern 18,87 €

2. Hausarbeiterinnen bzw. Hausarbeitern 15,23 €.

(2) Fiir Arbeiten an Sonn- und Feiertagen und wéhrend der Nachtstunden gebiihrt ein Zuschlag von
100% (wobei unter Nachtstunden die Zeit ab 22 Uhr zu verstehen ist).

(3) Fiir eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen (insbesondere Blut, Urin,
Kot, Erbrochenes) in allgemein zugénglichen Rdumen gebiihrt pro Beseitigung ein Pauschalbetrag von
87,58 €. Fiir eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen in allgemein zugénglichen
AufBlenanlagen (Rasenfliche, Gehsteig, etc.) gebiihrt pro Beseitigung ein Pauschalbetrag in Hohe von 50%
des vorstehenden Pauschalbetrages.

(4) Wird eine Arbeitsbereitschaft vereinbart, gebiihren pro Stunde 50% des jeweiligen
Stundenlohnes.

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration

§ 8. (1) Den unter § 1 Z 2 genannten Personen gebiihren in jedem Jahr ein Urlaubszuschuss in der
Hoéhe der fiir den Monat Mai gebiihrenden Entlohnung (ausgenommen Entlohnung zu § 5 Abs. 8 und § 7
Abs. 3) und eine Weihnachtsremuneration in der Hohe der fiir den Monat November gebiihrenden
Entlohnung (ausgenommen Entlohnung zu §5 Abs.8 und §7 Abs.3), mindestens jedoch ein
Urlaubszuschuss und eine Weihnachtsremuneration in der Hohe von je einem Zwolftel des Jahresbezugs.

(2) Der Urlaubszuschuss ist bei Antritt des Urlaubes, spétestens jedoch mit der Auszahlung des fiir
Juni zustehenden Lohnes, die Weihnachtsremuneration ist spatestens bis zum 30. November eines jeden
Jahres auszuzahlen.

(3) Beginnt oder endet das Arbeitsverhiltnis wihrend des Kalenderjahres, so gebiihren der
Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration entsprechend der
in diesem Kalenderjahr zuriickgelegten Dienstzeit anteilsmafig.

Begiinstigungsklausel
§ 9. Bestehende giinstigere Vereinbarungen werden durch diesen Mindestlohntarif nicht beriihrt.
Geltungstermin
§10. Dieser Mindestlohntarif &ndert den Mindestlohntarif vom 2. Dezember 2024,
M 19/2024/XXV1/99/19, BGBI. II Nr. 331/2024, und tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft.

Lukowitsch
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vida - was ist das?

vida ist deine Stimme!

v vida kampft fir faire Arbeitsbedingungen und ge-
rechte Lohne.

Vv vida verhandelt mit den Arbeitgebern mehr als 150
Kollektivvertrage, bis zu sechzig Jahr fiir Jahr neu,
die eine jahrliche Lohnerhhung, Weihnachts- und
Urlaubsgeld sowie vieles mehr festlegen.

Vv vida unterstiitzt Betriebsrat:innen, Jugendvertrauens-
ratinnen und Behindertenvertrauenspersonen bei
ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, mit Informations-

material oder bei der Verhandlung von Betriebsver- v

einbarungen.

0GBcard

Vv vida setzt sich national
und international fir die
politischen  Grundrechte
aller Mitglieder ein.

vida ist deine Plattform!

Vv vidaonline

vida ist die 6sterreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt
Arbeitnehmer:innen aus tber 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

Alle News, Themen und Ange-
bote der vida findest du auf
vida.at! Und damit dir garantiert nichts mehr
entgeht, abonniere den vida-Newsletter unter
vida.at/newsletter
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vida vernetzt
vida ist nicht nur online, sondern auch interaktiv.
Du findest uns auf Facebook, Instagram & X.

vida informiert

Du bekommst das vida-Magazin
nicht nur per Post ins Haus, du
kannst es auch online nachlesen.
Alle Ausgaben findest du unter
vida.at/magazin

alidaritsg

\

¢ 3
-
-

weneuc“,

STARK

Mit Ohne
Gewerkschaft Gewerkschaft

Jahrliche Lohnerh('>hung . A NEIN | vida_CARD_

(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN | VORTE"'SPLATTFORM
Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostfanlose Bgratung, Rechtsschgtz und gerichtliche Vertretung bei A NEIN |

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

Berufshaftpflichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN |

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN |

Arbeitslosenunterstiitzung und auBerordentliche Unterstiitzung

. . . JA NEIN
fiir unverschuldet in Notlage geratene Kolleg:innen |

Bildungsunterstiitzungen JA NEIN
Attraktive Urlaubsangebote und bis zu |

1000 Vergiinstigungen mit der vida-Card M NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin,,vida“ JA NEIN |
Streikunterstiitzung JA NEIN
Spitaltaggeld bei Unfdllen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN |

Invaliditats- und Todesfallversicherung JA NEIN |

L]

Begrabniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN | a u \V) (o) rb e | a Uf
Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN . t IVO rt e“
Diese 15 Vorteile kannst du iiber Nacht verlieren! NEIN Vi d a 'a
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Auskunft, Beratung und Hilfe erhalten Mitglieder bei der Gewerkschaft vida:

vida Zentrale
Johann-B6hm-Platz 1
1020 Wien

Tel.: +43 15344479
E-Mail: info@vida.at

vida Burgenland
Wiener StraBe 7

7000 Eisenstadt

Tel.: +43 2682 770 71000
E-Mail: burgenland@vida.at

vida Kdrnten
Villach

Italiener StraBBe 10a
9500 Villach

Klagenfurt
BahnhofstraRe 44
9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5870 72000
E-Mail: kaernten@vida.at

vida Niederosterreich
Gewerkschaftsplatz 1

3100 St. Polten

Tel.: +43 2742311941 730
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Oberosterreich
Volksgartenstral3e 34

4020 Linz

Tel.: +43 732 653397 740
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Stra3e 10
5020 Salzburg

Tel.: +43 662 871228 750
E-Mail: salzburg@vida.at

vida Steiermark
Karl-Morre-StraBe 32
8020 Graz

Tel.: +43 316 7071 76000
E-Mail: steiermark@vida.at

vida Tirol

Sudtiroler Platz 14-16
6020 Innsbruck

Tel.: +43 51259777 77000
E-Mail: tirol@vida.at

vida Vorarlberg
Widnau 2

6800 Feldkirch

Tel.: +43 5522 3553 78000
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Wien

Triester Stral3e 40/3/1
1100 Wien

Tel.: +43 1 53444 79680
E-Mail: wien@vida.at




	BUNDESGESETZBLATT
	Mindestlohntarif
	für Hausbesorgerinnen und Hausbesorger – Salzburg

	M 18/2025/XXVI/99/18
	BUNDESGESETZBLATT
	Mindestlohntarif
	für die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften/Salzburg

	M 19/2025/XXVI/99/19

